
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vernehmlassung: Totalrevision Schulgesundheitsgesetz und Schul-

gesundheitsverordnung 

 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Thomas Weber 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung zur Totalrevision des 
Schulgesundheitsgesetzes bedanken wir uns. 
  
Grundsätzliches 

Die SP kann der Totalrevision in der vorliegenden Fassung in der Mehrheit 
der Punkte zustimmen.  
 
Schulgesundheitsgesetz 

In § 1 wird der Zweck zu weit gefasst. Ob ein Erfolg in der Bildung erzielt 
wird, ist nicht messbar und sollte nicht im Gesetz verankert sein. Wir 
beantragen die Streichung folgender Passage „es leistet damit einen 
Beitrag zum Bildungserfolg der Schulkinder im Kanton“. 
 
Schulgesundheitsverordnung 

In §1, Buchstabe a.  wird die ärztliche Untersuchung vor Kindergarteneintritt 
erfasst. Über den Ablauf der Handhabung der Laufkarte gibt es keine 
Angaben. Wir empfehlen, dem Kindergarten-Anmeldeformular an die Eltern 
ein entsprechendes Formular beizulegen. 
Buchstabe c. regelt die schulgesundheitlichen Untersuchungen in der 
Sekundarschule. Die SP erachtet jedoch eine freiwillige Beratung als 
problematisch, da z.B. Essstörungen, Haltungsschäden und Gewichts-
probleme zu spät erfasst werden könnten. Wir beantragen, in dieser 
vulnerablen Phase eine individuelle ärztliche Untersuchung beizubehalten. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
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